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Ministerium für Inneres, ländliche Räume und Integration 
Postfach 71 25 | 24171 Kiel 

 

Staatssekretärin 

An den 
Vorsitzenden des Finanzausschusses 
des Schleswig-Holsteinischen Landtages 
Herrn Thomas Rother, MdL 
Landeshaus 
24105 Kiel 

 

 
nachrichtlich:  
Frau Präsidentin 
des Landesrechnungshofs 
Schleswig-Holstein 
Dr. Gaby Schäfer 
Berliner Platz 2 
24103 Kiel 
 
über das: 
Finanzministerium 
des Landes Schleswig-Holstein 
Düsternbrooker Weg 64 
24105 Kiel 

10. Juli 2017 
 
 
 
3. Sitzung des Finanzausschusses am 06. Juli 2017; 
TOP 3 Nachtragshaushalt 
 
 
Sehr geehrter Herr Vorsitzender,  
 
 
die Abgeordneten Raudies und Herdejürgen, Mitglieder der SPD-Fraktion, baten im Rah-
men der 3. Finanzausschusssitzung um Beantwortung folgender Nachfragen zu dem 2. 
Nachtragshaushalt für das Haushaltsjahr 2017 durch das Ministerium für Inneres, ländli-
che Räume und Integration (MILI):   
 
1. Was ist unter Sportstätten mit überregionaler Bedeutung zu verstehen? 
2. Welche Ballsportprojekte sollen im Rahmen des Gender Budgeting gefördert werden? 
 
Zu 1. 
Unter Sportstätten von überregionaler Bedeutung werden solche verstanden, die durch ih-
ren Wettkampf- und/oder Trainingsbetrieb für Sportlerinnen und Sportler sowie für Zu-
schauer von überregionaler Herkunft von besonderer Bedeutung sind.  
Darunter fallen beispielsweise Bundesstützpunkte, in welchen Sportlerinnen  und Sportler 
zum Teil aus der gesamten Bundesrepublik in bestimmten Sportarten auf Spitzenniveau 
trainieren.  

 

Gesehen und weitergeleitet 
Kiel, 11.07.2017 
 

 
Gez. Dr. Silke Schneider 
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Zu 2. 
Grundsätzlich werden sämtliche Förderungen im Sport nach den vorhandenen Richtlinien 
mit der Maßgabe zugewendet, dass sie „mit dem Ziel einer Gleichbehandlung aller Men-
schen – unabhängig von Geschlecht, Alter oder Herkunft, von Religionszugehörigkeit oder 
Bildung – von eventuellen Behinderungen oder sonstigen individuellen Merkmalen“ einge-
setzt werden. Dies gilt für sämtliche Sportarten, also auch für jeglichen Ballsport.   
 
 
 
Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 
gez. Kristina Herbst 




